
 

                                                                                                      

EWS – Dienstleistung ZEV – Preisblatt Basic 
Preisinformation bei Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ZEV 
 

 VORTEILE Messdienstleistung ZEV Basic 

ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) das 
Zukunftsmodell für Produzenten von erneuerbaren 
Energien. Stromverbrauchern profitieren vom 
optimalen Nutzen aus gemeinsam produziertem Strom. 
EWS bietet mit der Messdienstleistung Basic eine 
umfassende Unterstützung von Stromproduzenten und 
Verbrauchern. 

▪ EWS organisiert die Messdatenauslesung der Zähler 
pro Quartal 

▪ EWS bietet fachliche Beratung und stellt 
Messeinrichtungen zur Verfügung 

▪ EWS unterstützt bei der Plausibilisierung der 
ausgelesenen Messdaten 

▪ EWS übernimmt die Datensicherung nach 
schweizerischen Datenschutzrichtlinien 

 

Preise für 2023 

Einmalige Kosten Kosten 

   

Zählermontage EWS bei Bedarf Pro Zähler CHF 90.- 

Preis zuzüglich 7.7% MwSt.   
   

 
Wiederkehrende Kosten pro Monat und ZEV Teilnehmenden Kosten 

Messdienstleistung Basic   

Pauschale exkl. MwSt. pro Monat und Zähler CHF 5.00 

Preis zuzüglich 7.7% MwSt   
   

1. Gültigkeit 

Diese Konditionen gelten für das Kalenderjahr 2023. 

2. Anwendung 

Diese Konditionen kommen bei Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV Basic) zur Anwendung, wenn die 
EWS mit der Messung der einzelnen ZEV-Teilnehmenden (Mieter/Pächter) beauftragt wurde. 

Die Ausnahme bildet die Messeinrichtung am Netzanschlusspunkt durch die EWS. 

3. Leistungen der EWS 

▪ Fachliche Beratung des ZEV Vertreters 
▪ Administrationsaufwand des Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ZEV 
▪ Betrieb der vom Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) zugelassenen Zähler (Gewährleistung 

der gesetzlichen Eichgültigkeit). 

▪ Messdatenauslesung der Zähler (Zählerauslesung, Werte gemäss heutigem EWS Standard). 

▪ Bereitstellen und Plausibilisieren der ausgelesenen Messdaten der Zähler. Datenhaltung und 

Datensicherung der ausgelesenen Daten nach schweizerischen Datenschutzrichtlinien. 

▪ Ersatz des Zählers bei technischen Störungen oder Ausfällen vor Ort durch EWS. 
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4. Rechtsgrundlage 

Grundlage für den Energiebezug und die Netznutzung sind die jeweils gültigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) für 

▪ die Nutzung von Anschlüssen und die Energielieferung in 400 Volt Niederspannung  
▪ neue Anschlüsse oder Änderung bestehender Anschlüsse am 400 Volt Niederspannungsnetz  

und die hier vorliegenden Konditionen. Die aktuelle Version des Dienstleistungsvertrags Complete ist auf 
www.ews-energie.ch abrufbar. 
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